
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2001/12/7 B1563/01
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.2001

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §85 Abs2 / Rechtsanwälte / Disziplinarrecht

Rechtssatz

Keine Folge - zwingende öffentliche Interessen

Verlängerung der vorläu7gen Untersagung der Berufsausübung des beschwerdeführenden Rechtsanwaltes wegen

(noch nicht rechtskräftiger) strafgerichtlicher Verurteilung zu einer (bedingten) Freiheitsstrafe von zwei Jahren wegen

des Verbrechens der Veruntreuung von S 3.754.084,-- nach §133 Abs1 und Abs2 2. Fall StGB.

Es liegt - weiterhin (vgl. B v 23.07.01, B970/01) - wegen zu besorgender schwerwiegender Nachteile für das Ansehen

des Standes, besonders im Hinblick auf die Interessen der rechtsuchenden Bevölkerung, o?enkundig im zwingenden

öffentlichen Interesse, daß dem Antragsteller die Berufsausübung vorläufig untersagt bleibt.
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